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Satzung der Stadt Pasewalk über die 2. Änderung des  Bebauungsplans Nr. 40/13 „Pestalozzistraße“
für das Gebiet südlich der Pestalozzistraße und der Feuerwehr

Planzeichnung (Teil A) M 1 : 1.000

ZEICHENERKLÄRUNG

I. Festsetzungen
Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlage

1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Sonstige Sondergebiete

§ 11 Abs. 3 BauNVO

o

Sondergebiet großflächige Einzelhandels-

Zweckbestimmung:  

2. Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVOZahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
Grundflächenzahl § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

3. Bauweise, Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 Abs. 2 BauNVOoffenen Bauweise
§ 23 Abs. 3 BauNVOBaugrenze 

§ 9 Abs. 7 BauGBGrenze des räumlichen Geltungsbereichs der 
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 40/13

7. Sonstige Planzeichen

II. Hinweise
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 40/13

III. Darstellung ohne Normcharakter
Flurstücksnummer
vorhandene Flurstücksgrenze

vorhandener GebäudebestandKartengrundlage
digitale ALK Stand 20.02.2023 

2. Änderung  des Bebauungsplans Nr. 40/13
"Pestalozzistraße" der Stadt Pasewalk
Stand:  Entwurf März 2023

Übersichtsplan M 1 : 2.000

Planverfasser: Planungsbüro Trautmann

GRZ0,8
I

SO-3
FACHMARKT betriebe

Das Sondergebiet SO-3 dient der Unterbringung eines 
großflächigen Einzelhandelsbetriebes; hier Fachmarkt
Raumgestaltung
Im Sondergebiet SO-3 ist nur ein Betrieb der Ausrichtung
Fachmarkt Raumgestaltung mit einer Gesamtverkaufs-
fläche von 1.100 m² zulässig.

5. Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung hier Parkanlage

6. Planungen, Nutzungsregelungen und Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 
25 BauGB

Erhaltung von Bäumen

82
77

16

Es gilt die PlanzV vom 18.12.1990, die zuletzt am 14. Juni 2021 geändert worden ist. 

Es gilt die BauNVO Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017), die am 04. Januar 
2023 geändert worden ist.

Pasewalk
Flur 42

Gemarkung
Flur

Geltungsbereich der 2. Änderung mit rotem Polygon gekennzeichnet

4. Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen
Straßenbegrenzungslinie
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